
 

  

 

 

                                                                                                                                                                              Gymnasium Mellendorf, 14.11.2023 

Leitfaden für den Umgang mit Schwierigkeiten in der Rechtschreibung, im Lesen und Rechnen 

(Erlass vom 04.10.2005, SVBl 2005, Seite 560 ff) 

Allgemeines: 

 Bei festgestellten Schwierigkeiten im Lesen, Rechtschreiben oder im Rechnen sind Fördermaßnahmen seitens der Schule durchzuführen1. 

 Die Entscheidungen über die Notwendigkeit, die Art und den Umfang der Förderung werden auf der Grundlage der Auswertung der Beobachtungen durch die Lehrkräfte 

von der Klassenkonferenz getroffen 

 Für die Feststellung von Lernschwierigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen kann ein formloser Antrag der Fachlehrkraft, der Erziehungsberechtigten und/oder ein 

ärztliches Attest vorliegen. 

 Ein Attest als Grundlage für die Gewährung eines Nachteilsausgleiches darf von der Schule nicht eingefordert werden. Es kann aber u.U. eine Basis für die Förderung der 

Schüler*innen mit Lese-Rechtschreibschwäche bzw. Dyskalkulie bieten. 

 In einem Attest empfohlene Maßnahmen sind für die Schule nicht bindend, ausschließlich die Klassenkonferenz berät und beschließt die Maßnahmen. 

 Die beschlossenen Maßnahmen werden in der Dokumentation der individuellen Lernentwicklung, den so genannten ILE-Bögen dokumentiert. 

 Maßnahmen sind grundsätzlich individuell an die Lernschwierigkeit des jeweiligen Schülers/der jeweiligen Schülerin anzupassen. 

Nachteilsausgleich: 

 Die Gewährung eines Nachteilsausgleiches bedeutet KEIN Abweichen von den allgemeinen Bewertungsmaßstäben, vielmehr muss eine Veränderung der äußeren 

Bedingungen hergestellt werden. 

 Die Schüler*innen, denen ein Nachteilsausgleich gewährt wird, erhalten KEINE Herabsetzung der Anforderungen der Aufgabenstellung. Der Nachteil muss ausgeglichen 

werden, es darf nicht zu einer Bevorteilung im Vergleich zu anderen Schüler*innen kommen. 

 Nachteilsausgleiche im Bereich LRS können in den Jahrgängen 5 – 13 gewährt werden, in der gymnasialen Oberstufe in der Regel jedoch nur, wenn der 

Nachteilsausgleich bereits in der Sekundarstufe I gewährt wurde. Nachteilsausgleiche im Bereich Dyskalkulie sind lediglich bis einschließlich Jahrgang 6 zu gewähren. 

1 file:///C:/Users/KM/AppData/Local/Temp/LegasthenieVorlage_SVBl_korrigiert.pdf 
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 Die Gewährung eines Nachteilsausgleiches im Bereich Lese-Rechtschreib-Schwäche gilt für das Fach Deutsch und ggf. die Fremdsprachen, für das Fach Mathematik 

sowie für die Fächer, in denen Fehler in der mangelnden Rechtschreib- bzw. Lesekompetenz sich auf die Note der schriftlichen und mündlichen Leistungen auswirken. 

 Die Gewährung eines Nachteilsausgleiches im Bereich Dyskalkulie gilt für das Fach Mathematik und ggf. für die Fächer, in denen mangelnde mathematische 

Fertigkeiten zu kompensieren sind. 

 Beschlüsse zur Gewährung eines Nachteilsausgleiches werden grundsätzlich für maximal ein halbes Jahr gefasst, eine Beschlussfassung bzw. Evaluation erfolgt in der 

Regel auf der Zeugniskonferenz (zum Schuljahres- bzw. Halbjahresende). 

Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 

 Ein Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung ist nur möglich, wenn Fördermaßnahmen im Unterricht sowie Änderungen der äußeren 

Bedingungen bei Leistungsüberprüfungen nicht erfolgreich gewesen sind. 

 Das Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung, der so genannte „Notenschutz“, gilt nur für Schwierigkeiten im Bereich der Lese-

Rechtschreibschwäche und nicht für Dyskalkulie bzw. das Fach Mathematik. 

 Auch diese Beschlüsse werden durch die zuständige Klassenkonferenz grundsätzlich für maximal ein halbes Jahr gefasst und müssen in der Dokumentation der 

individuellen Lernentwicklung verankert werden. 

 In diesem Fall ist eine Zeugnisbemerkung über die Abweichung unerlässlich. Diese lautet: 

„Auf Beschluss der Klassenkonferenz vom ... ist im Lesen/Rechtschreiben/ Rechnen von den Grundsätzen der Leistungsbewertung im Schulhalbjahr/Schuljahr ..... abgewichen 

worden.“ 

Mögliche Fördermaßnahmen im Unterricht 

 Die Klassenlehrkräfte und Fachlehrkräfte bemühen sich gemeinsam um ein positives Klassenklima, sie stärken das Selbstwertgefühl aller Schüler*innen und unterstützen 

auch bei kleineren (Lern-)Fortschritten. 

 Alle Lehrkräfte stellen klare und eindeutige Arbeitsaufträge und lassen diese bei Bedarf in eigenen Worten wiederholen. 

 Alle Lehrkräfte vermeiden übermäßiges Abschreiben. Ein Zeitdruck mit Minutenvorgabe führt zu einer weiteren Verschlechterung des Schriftbildes. Sie entlasten des 

Weiteren umfangreichere Tafelbilder möglichst vor, da häufig beim „Blickwechsel“ von der Tafel zum Heft Informationen zur Verarbeitung der Wörter verloren gehen. 

 Es wird allen Schüler*innen ausreichend Zeit zum Schreiben und Lesen eingeräumt. 

 Es werden, wenn möglich, technische und elektronische Hilfsmittel im Unterricht (z.B. Duden, elektronische Wörterbücher) zugelassen. 

 Bei Schüler*innen mit Förderbedarf Lesen ist ein lautes Vorlesen nur in Absprache mit der bzw. dem Betroffenen möglich. 

  

2 https://www.legasthenie.at/leseschablone/  

https://www.legasthenie.at/leseschablone/


 Die Lehrkraft für das Fach Deutsch kann ggf. einen Lese- und Schreibpass3 einführen, hier wird regelmäßiges Lesen und Schreiben wird von den Eltern bestätigt und 

von der Lehrkraft belohnt. 

 Um feinmotorische Schwierigkeiten auszugleichen und die (Schreib-)Motivation zu steigern, sollte grundsätzlich mit einer Leerzeile geschrieben werden. 

 Arbeitsblätter sollten in einer gut lesbaren Schrift bzw. Schriftgröße bereitgestellt werden wie z.B. Century Gothic 14 oder Arial 14 mit Zeilenabstand 1,5. 

Sie können alternativ auch auf A3-Papier vergrößert kopiert werden. 

 Die Arbeitsblätter sollten gut strukturiert sein, unter Umständen können auch zunächst einzelne Bereiche abgeknickt werden, um die Aufgaben zu gliedern. 

 Die Schüler*innen benötigen ausreichend Platz zum Schreiben. 

 Bei Mitschriften können Hilfen, z.B. ein Lückentext, vorbereitet werden, da gleichzeitiges Zuhören und Schreiben häufig ein Problem darstellen. 

 Die Lehrkräfte stellen grundsätzlich richtig geschriebene Wörter in den Vordergrund und kritisieren nicht die Anzahl der Fehler. 

Nachteilsausgleich bei Klassenarbeiten und Klausuren sowie bei den mündlichen Prüfungen 

 Die Schüler*innen können in einzelnen Fächern eine längere Bearbeitungs- bzw. Vorbereitungszeit4 und ggf. zusätzliche Pausen erhalten. Über die Verteilung auf die 

Fächer entscheidet die Klassenkonferenz.. 

 Unbekannte Texte können ggf. vorgelesen oder als Hördokument geliefert werden. 

 Die Aufgabenstellung kann vorgelesen werden. 

 Zu Hause auswendig gelernte Rechtschreibregeln können zu Beginn der Bearbeitungszeit aufgeschrieben und während der Bearbeitung benutzt werden. 

3 https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/grundschule/lernstandsanalyse/pdf ilea1 reader/14. Lernp sse.pdf  

4 Dies kann auch nach Ermessen der Fachlehrkraft bei Bedarf ggf. verändert werden. Die Verlängerung der Zeit für die Bearbeitung ist auch abhängig von der Lese- und 

Schreibgeschwindigkeit der Schüler*innen. Bei langsam lesenden und bzw. langsam schreibenden Schüler*innen sollte dieser Aspekt bei der Konzeption einer Klassenarbeit berücksichtigt 

werden 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/grundschule/lernstandsanalyse/pdf_ilea1_reader/14._Lernp_sse.pdf


Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

Feststellung des Förderbedarfs durch 

 Hamburger Schreibprobe 

 Salzburger Lesescreening 

 Mathe-Test 

oder durch 

 Antrag von mehreren Lehrkräften in 

mehreren Fächern 

 Antrag der Erziehungsberechtigten 

ggf. unter Vorlage eines Attests. 

 Festgestellten Förderbedarf in der 

Grundschule 

Nach Feststellung des 

Förderbedarfs allgemeine Förderung: 

Falls die Hilfen unter 
Stufe 1 nicht 

Falls die Hilfen unter Stufe 1 
und 2 nicht ausreichen 

ausreichen 

Pädagogische Konferenz im November 
Versetzungskonferenz  vgl. Fördermaßnahmen 

oder 

 Binnendifferenzierung im 

Unterricht: 

 z.B.: den Schüler/die Schülerin 

vorne sitzen lassen mit geradem 

Blick auf die Tafel, 

Aufgabenstellung vorlesen, Lesen u. 

Leseverständnis trainieren, 

Visualisierungshilfen geben 

Falls die Binnendifferenzierung im 

Unterricht nicht ausreicht: 

 Evaluation der 

Maßnahmen 

 Ggf. Beschluss über das 

Abweichen von den 

allgemeinen Grundsätzen 

der Leistungsbewertung 

im Lesen und in der 

Rechtschreibung 

Möglichkeit 1: 

 Hilfen im Sinne der Gewährung des 

Nachteilsausgleichs bis zur 

Zeugniskonferenz im Januar 

 Dokumentation in 

Niederschrift der 

Konferenz, der 

Beschluss wird den 

Eltern schriftlich 

mitgeteilt; 

 Eintrag in den 

Lernentwicklungsbericht (ILE-Bögen) 

Zeugniskonferenz im Januar 

 Beschluss über die 

Veränderung der Gewichtung 

der schriftlichen und 

mündlichen Leistungen 

besonders in den 

Fremdsprachen (Überprüfung 

in der nächsten Konferenz) 

Möglichkeit 2: 

Besondere Förderung: 

 Empfehlung der Teilnahme am 

Förderunterricht 

Gespräch mit den Eltern und 

Empfehlung: externer Förderung 

 ggf. Modifizierung des 

Nachteilsausgleichs bis 

zur Versetzungskonferenz 

Zeugniskonferenz zum Schuljahresende 

 ggf. Modifizierung des 

Nachteilsausgleichs bis 

zur Halbjahreskonferenz 

 Verzicht auf die Bewertung 

der Lese- und 

Rechtschreibleistung über 

einen festgesetzten Zeitraum 

(Überprüfung in der nächsten 

Konferenz) 

 

 


